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Der Name der Partei lautet „ $&% ')( * ',+�-�'�. '�/ 0�1
'�2 “.  
Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich vorwiegend auf Österreich. 
Der Sitz ist in Österreich. 
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2.1. Die Partei will an der politischen Willensbildung und deren Um-
setzung im und außerhalb des österr. Parlaments mitwirken. 
2.2. Grundlegende Ausrichtung der Partei. Wir sind 
* für unsere Heimat Österreich (inklusive Südtirol), 
* für das österreichische Volk, 
* für einen Zuwanderungsstopp, insbesondere aufgrund der starken 
Zuwanderung aus Afrika & Asien und aus der Ost-EU, 
* für eine Friedenspolitik mittels der immerwährenden Neutralität 
Österreichs. (Daher sind wir gegen eine NATO-Partnerschaft Öster-
reichs, gegen Auslandseinsätze des Bundesheeres, gegen auslän-
dische Soldaten in Österreich und gegen ausländische Militärtrans-
porte durch Österreich.) 
* für permanente und lückenlose Grenzkontrollen an der österreichi-
schen Staatsgrenze als eine wichtige Maßnahme gegen Terror, 
Kriminalität & Asylmißbrauch, 
* für österreichisches Steuergeld, daß in Zukunft in Österreich blei-
ben muß, sowie Sozialleistungen nur mehr für Österreicher (Aus-
nahme: für Asylanten aus Nachbarstaaten Österreichs und für Not-
fälle maximal 1 Monat), 
* für Arbeitsplätze in Österreich, statt im „billigen“ Ausland, wo meist 
unter schlechten Sozial-und Umweltbedingungen produziert wird,     
* für eine Agrarwirtschaft, wo Bauern wieder von ihren Erzeugnissen 
leben können,  
* für mehr Demokratie durch ein faires Wahlrecht und durch Volks-
abstimmungen, die vom Volk eingeleitet werden können, 
* für Österreich als Teil unseres schönen und vielfältigen Kontinents 
„Europa“ und nicht als Teil der „EU“. Wir sind für den schrittweisen 
EU-Austritt und die Wiederherstellung der Selbstbestimmung Öster-
reichs. Das Recht muß wieder vom österreichischen Volk ausgehen 
und nicht von der EU bzw. USA. 
2.3. Die Partei lehnt jegliche Art der Gewalt zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele ab. Wir sind gegen Faschismus von links bis rechts. 
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Die Finanzierung der Partei erfolgt lt. Parteigesetz § 4, Abs. 5 
(BGBl. I 2010/111 idgF.), insbesondere durch Mitgliedsbeiträge, 
Spenden und Beiträge von Mandataren/-innen. 
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4.1. Mitglied kann jede natürliche Person mit österreichischer 
Staatsbürgerschaft werden, die das 18. Lebensjahr erreicht hat. 
Voraussetzungen: unterzeichneter Mitgliedsantrag, Genehmigung 
der Aufnahme durch den Parteivorstand (PV), Einzahlung des 
Mitgliedsbeitrages. 
4.2. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austritt, Streichung oder 
Ausschluss. 
4.3. Ein Austritt muss dem PV schriftlich bekannt gegeben werden. 
4.4. Eine Streichung erfolgt, wenn das Mitglied trotz zweimaliger 
Mahnung mit der Zahlung eines seit mindestens sechs Monaten 
fälligen Mitgliedsbeitrags dennoch in Verzug ist. 
4.5. Der PV kann ein Mitglied ausschließen, wenn es den Parteiin-
teressen zuwider handelt, das Ansehen der Partei herabsetzt oder 
Beschlüsse von Parteiorganen nicht anerkennt. 
4.6. Gegen einen Ausschluss gibt es eine Berufungsmöglichkeit 
beim Schiedsgericht. Bis zu seiner Entscheidung ruhen die Mit-
gliedsrechte. 
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5.1. Jedes Mitglied hat das Recht auf Teilnahme an Parteiver-
sammlungen. Es hat das Rede-, Antrags- und Stimmrecht, sowie 
das Wahlrecht auf der Bundesversammlung, soweit die Ge-
schäftsordnung nicht ausdrücklich andere Bestimmungen enthält. 
Eine Übertragung von Stimmrechten ist nicht zulässig.  
5.2. Nach Genehmigung der Aufnahme durch den Parteivorstand 
kann ein Mitglied von diesen Rechten Gebrauch machen. 
5.3. Jedes Mitglied hat die Pflicht, sich im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten für die Ziele und Grundsätze der Partei einzusetzen, 
sowie die Beschlüsse von Organen, soweit sie ihn betreffen, einzu-
halten. 

5.4. Jedes Mitglied hat die Pflicht, den Mitgliedsbeitrag jährlich 
(bzw. im Beitrittsjahr anteilig) einzuzahlen.  
 
§ 6   

D:��!  ��� G�!=�������
6.1. Organe der Partei sind die Bundesversammlung, der Parteivor-
stand, die Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht. 
6.2. H � �AI���������� J���! �����A�;6 �����LK=I�MON�PRQ

 ist das oberste Parteior-
gan. Eine ordentliche BVLG muß mindestens alle 12 Monate statt-
finden. Jedes Parteimitglied kann an einer BLVG teilnehmen. Die 
BVLG wählt zumindest alle vier Jahre einen neuen Parteivorstand. 
Eine Änderung des §2 der Parteistatuten und die Auflösung der 
Partei bedürfen der Anwesenheit von mindestens der Hälfte der 
stimmberechtigten Mitglieder und außerdem der Dreiviertel-
Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen. 
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 besteht aus 3 Mitgliedern: Obmann 
bzw. Obfrau, Schriftführer bzw. Schriftführerin und Kassier bzw. 
Kassierin. Die Partei wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemein-
sam vertreten. Für die Anmeldung von Kundgebungen reicht die 
Unterschrift eines Vorstandsmitgliedes. 
Vorstandsmitglieder können nur durch Parteimitglieder oder einen 
Rechtsanwalt vertreten werden und zwar nur aufgrund einer aus-
drücklichen schriftlichen Vollmacht des Vertretenen.Der Parteivor-
stand beschließt die erste Geschäftsordnung der Partei. Weitere 
Änderungen der Geschäftsordnung werden durch die Bundesver-
sammlung beschlossen. 
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 Nach Möglichkeit sind zwei Rech-

nungsprüfer zu wählen. Ihre Aufgabe ist die Kontrolle der Finanz-
gebarung der Partei und die Erstattung des Prüfberichtes an die 
Bundesversammlung. Sie haben das Recht jederzeit in die Ge-
schäftsbücher/-dateien und die Belege Einsicht zu nehmen. 
Rechnungsprüfer dürfen nicht Mitglied im PV sein und dem PV 
auch nicht in den letzten zwei Jahren vor ihrer Wahl angehört 
haben. Als Rechnungsprüfer können vom PV auch externe Wirt-
schaftsprüfer bestellt werden. 
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Bei allen in der Partei entstehenden 
internen Streitigkeiten entscheidet das Schiedsgericht. Es besteht 
aus fünf Mitgliedern. Wird es angerufen, so hat jeder Streitteil  in-
nerhalb von acht Tagen dem PV je zwei Schiedsrichter seiner Wahl 
namhaft zu machen. Diese vier Schiedsrichter wählen mit Stim-
menmehrheit einen Vorsitzenden ihres Vertrauens, den fünften 
Schiedsrichter.  
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7.1. Um umfassend an der politischen Willensbildung - insbesonde-
re im Sinne der Souveränität Österreichs und des Ausbaus der 
Bürgermitbestimmung in Österreich mitzuwirken - strebt die Partei 
auch ausdrücklich die Teilnahme an Wahlen - insbesondere an 
Nationalratswahlen - an. 
7.2. Das Wahlprogramm, die Regeln zur Erstellung von Kandida-
tenlisten samt Auswahlverfahren und alle sonstigen, wichtigen Vor-
bereitungen und Richtlinien werden für die jeweilige Wahl im Vor-
stand beschlossen und allen interessierten Mitgliedern zugänglich 
gemacht.  
7.3. In gesetzgebenden Körperschaften entscheidet ein Mandatar 
der Partei „Wir für Vorarlberg“ im Sinne der Parteiziele und darüber 
hinaus nach bestem Wissen und Gewissen. 
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8.1. Die freiwillige Auflösung der Partei kann nur in einer zu diesem 
Zweck einberufenen BVLG, bei Anwesenheit von mindestens der 
Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder und nur mit Dreiviertel-
Mehrheit der abgegebenen, gültigen Stimmen beschlossen werden. 
8.2. Die BVLG hat über die Liquidation des Parteivermögens - so-
weit vorhanden - zu beschließen. Sie beruft aus ihren Reihen einen 
Liquidator und legt fest, wem dieser das Vermögen zu übertragen 
hat.  
8.3. Ein allfällig vorhandenes Parteivermögen soll nach Möglichkeit 
einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke oder 
Ziele verfolgt. 
 
Diese Satzungen treten mit Beschluss der Gründungsversammlung 
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 in Kraft. 


